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Friedhofsordnung 
für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen St. Bartholomäus-

Kirchengemeinde 

 

Dornum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe bettet. 

Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Mensch vergänglich ist. 

Er ist aber auch ein Ort für die Verkündung der Botschaft, dass Christus dem Tod die Macht  
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 

An der Gestaltung des Friedhofes wird sichtbar, inwieweit der Toten in Liebe gedacht wird 
und bei diesem Gedenken christlicher Glaube lebendig ist. 

Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung eines  
christlichen Friedhofes ihren Sinn, ihre Richtung und Weisung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13.11.1973 (KABl. 1974 S. 
1) hat der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen St. Bartholo-
mäus-Kirchengemeinde Dornum (im Nachfolgenden als „Kirchenvor-
stand“ bzw. „Kirchengemeinde“ bezeichnet) folgende Friedhofsordnung 
beschlossen: 
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I - Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Kir-
chengemeinde in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof 
umfasst z.Z. das Flurstück 194/164 Gemarkung Dornum in 
Größe von insgesamt 3.944 qm. Eigentümerin des Flurstü-
ckes ist die Kirchengemeinde. 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Leichen bzw. der 
Beisetzung der Aschen der Personen, die bei ihrem Able-
ben ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Gebiet 
der Kirchengemeinde hatten sowie derjenigen, die bei 
ihrem Tode bereits ein Recht an einer bestimmten Grab-
stätte besaßen oder deren Bestattung bzw. Beisetzung in 
der Grabstätte einer anderen nutzungsberechtigten Person 
nach den Regelungen des § 11/08 Abs. 2 möglich ist. Da-
rüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung bzw. 
Beisetzung von Fehlgeborenen und Ungeborenen gemäß § 
2 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes vom 
08.12.2005, soweit ein Elternteil die Voraussetzungen 
entsprechend Satz 1 erfüllt. Die Bestattung bzw. Beiset-
zung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Kirchenvorstandes. 
 

§ 2 
Rechtscharakter, Leitung und Verwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffent-
lichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet. 

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestimmungen und den 
allgemeinen staatlichen Vorschriften. 

(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsauf-
gaben hat der Kirchenvorstand das Evangelisch-lutherische 
Kirchenamt in Aurich in Zusammenarbeit mit einem/r je-
weils vom Kirchenvorstand zu bestimmenden Friedhofs-
verwalter/in vor Ort beauftragt (gemeinsam im Folgenden 
als „Friedhofsverwaltung“ bezeichnet). Die zusätzliche 
Bildung eines Friedhofsausschusses ist möglich. 

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit einer Bestattung bzw. Beisetzung, einer Verlei-
hung, Verlängerung oder Übertragung eines Nutzungs-
rechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von 
Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

(5) Der Kirchenvorstand führt Verzeichnisse der Grabstät-
ten, der Nutzungsrechte, der Bestatteten und Beigesetzten 
sowie deren Ruhezeiten. Werden diese Verzeichnisse an 
verschiedenen Stellen bzw. von verschiedenen Mitarbei-
tern/Mitarbeiterinnen als Arbeitsexemplare geführt, gilt nur 
der im Kirchenamt gespeicherte Datenbestand als die ein-
zige rechtsverbindliche Version aller Verzeichnisse. 

(6) Der Kirchenvorstand kann einen in Ausführung dieser 
Friedhofsordnung rechtsverbindlichen Gestaltungsplan 
erstellen, in dem u.a. die Zulässigkeit bestimmter Grabar-
ten oder Gestaltungen in den jeweiligen Friedhofsbereichen 
sowie die räumlichen und zeitlichen Regelungen für die 
Vergabe neuer Nutzungsrechte festgelegt werden. 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen 
Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung 
von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur An-
passung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattun-
gen/Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfin-
den, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung 
noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten 
noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeit-
punkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an 

denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten 

Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Einge-
schränkt werden kann auch der Kreis der Berechtigten und 
auch die Art der Bestattung oder Beisetzung. Nachträgliche 
Ausnahmen von diesen Einschränkungen kann der Kir-
chenvorstand im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Här-
ten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen und Beiset-
zungen nicht mehr vorgenommen werden. 

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhe-
stätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird 
erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr 
bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine 
angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 
 

II - Ordnungsvorschriften 

§ 4 
Öffnungszeiten 

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten - in jedem Fall aber nur bei Ta-
geslicht - für den Besuch geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten 
ist das Betreten nicht gestattet. 

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder 
teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen wer-
den.  

(3) Sofern bei eventueller Schnee- und/oder Eisglätte die 
Wege auf dem Friedhof nur insoweit geräumt werden, wie 
dies für die notwendige Aufrechterhaltung des Friedhofs-

zweckes erforderlich ist, geschieht die Benutzung nicht 
geräumter oder gestreuter Wege durch Friedhofsbesucher 
dann auf eigene Gefahr. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich 
in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder 
die evangelische Kirche richten, die Würde des Menschen 
oder die Ruhe der Toten verletzen oder die geeignet sind, 
politische Gedanken öffentlich zu verbreiten, zu unterlas-
sen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu be-
folgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der 
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofes untersagen. Kinder unter 12 Jahren dürfen den 
Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung 
Erwachsener betreten. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art - aus-
genommen sind Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer; ebenfalls 
nicht zugelassen sind Rollschuhe jeder Art, Rollbretter und 
ähnliche Sportgeräte; werden Fahrräder zum Transport 
von Arbeitsgeräten und Grabschmuck benötigt, sind diese 
zu schieben, 
b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen 
anzubieten, 
c) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen außer zu priva-
ten Zwecken zu erstellen und zu verwerten; derartige 
Aufnahmen sind während Trauerfeiern und Bestattun-
gen/Beisetzungen auch zu privaten Zwecken grundsätzlich 
nicht zugelassen, soweit sie sich störend auf den jeweiligen 
Handlungsablauf auswirken könnten, 
d) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD, u.a.) 
zu verteilen, ausgenommen solche, die im Rahmen der 
Bestattungs- bzw. Beisetzungsfeier notwendig und üblich 
sind, 
e) Tiere mitzubringen (Hunde werden geduldet, sofern sie 
angeleint sind und gewährleistet ist, dass sie die Wege 
nicht verlassen und Grabstätten und Anlagen nicht beschä-
digen oder verunreinigen), 
f) Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzule-
gen, 
g) Abfälle, die nicht auf dem Friedhof entstanden sind, 

mitzubringen und in den Einrichtungen des Friedhofes zu 
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entsorgen, 
h) Einrichtungen und Anlagen außerhalb der vorgesehenen 
Wege zu betreten, 
i) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten 
zu verunreinigen oder zu beschädigen, 
j) zu lärmen und zu spielen, 
k) den Friedhof für sportliche Betätigungen zu benutzen, 
l) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestat-
tungs- bzw. Beisetzungsfeiern - dazu gehört auch ein sich 
auf dem Friedhof bewegende Trauerzug - Arbeiten auszu-
führen. 

(3) Der Kirchenvorstand kann Ausnahmen zulassen, soweit 
die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. Der 
Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem Friedhof 
weitere Bestimmungen erlassen. 

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen 
der Genehmigung des Kirchenvorstandes. 
 

§ 6 
Dienstleistungen / Gewerbliche Tätigkeiten 

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärt-
ner, Bestatter, usw.) haben die für den Friedhof geltenden 
Bestimmungen zu beachten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbrin-
ger, die fachlich geeignet und in betrieblicher und perso-
neller Hinsicht zuverlässig sind. 

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf 
Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbrin-
ger trotz vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof gel-
tende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwie-
genden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend 
und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht 
hindern oder andere Friedhofsbesucher und -benutzer 
gefährden. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendi-
gung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungs-
gemäßen Zustand zu verlassen bzw. bei Unterbrechung 
der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung 
und Gefährdung Anderer ausgeschlossen ist. Dienstleis-
tungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum 
(z.B. abgeräumte Grabsteine, Einfassungen, Fundamente 
und sonstigen Bauschutt) zurücklassen. Wird dies nicht 
beachtet, kann die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
Aufforderung - im Wiederholungsfall oder bei unmittelbarer 

Gefahr auch ohne Aufforderung - die Entsorgung auf Kos-
ten des Verursachers veranlassen. Geräte und Materialien 
der Dienstleistungserbringer dürfen nicht in oder an den 
Wasserstellen des Friedhofes gereinigt werden. 

(5) Dienstleistungserbringer haften dem Friedhofsträger 
für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.  
 
 

III - Bestattungs-
/Beisetzungsvorschriften 

Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen dieser Friedhofs-
ordnung in gleicher Weise für Erdbestattungen wie auch 
für Aschenbeisetzungen, sofern in der jeweiligen Bestim-
mung keine entsprechende Unterscheidung geregelt wird. 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung/Beisetzung 

(1) Die Inanspruchnahme des Friedhofes und seiner Ein-
richtungen für eine Bestattung/Beisetzung ist rechtzeitig 
bei der Friedhofsverwaltung unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen schriftlich anzumelden. Die 
Friedhofsverwaltung kann dazu das Ausfüllen der von ihr 
vorgehaltenen Formulare verlangen. Bei der Anmeldung ist 
mitzuteilen, wenn eine andere Person als der/die zuständi-
ge Pastor/in die Bestattung/Beisetzung leiten und/oder 
weitere Personen dabei gestaltend mitwirken sollen. Eben-
so ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe 
der Bestattung/Beisetzung und Trauerfeier vorgesehen 

sind. Dies gilt insbesondere für Bestattungen/Beisetzungen 
nach anderen als christlichen Ritualen und Abläufen. 

(2) Bei fehlenden oder unvollständigen Unterlagen oder bei 
Zweifeln der Friedhofsverwaltung an der Berechtigung zur 
Ausübung eines Nutzungsrechts kann die Inanspruchnah-
me einer Grabstätte so lange verweigert werden, bis erfor-
derliche und geeignete Unterlagen vollständig beigebracht 
sind bzw. die Berechtigung zur Ausübung des Nutzungs-
rechtes nachgewiesen ist. Etwaige Folgen oder Kosten aus 
einer dadurch möglicherweise entstehenden Verzögerung 
der Bestattung/Beisetzung gehen nicht zu Lasten der Kir-
chengemeinde oder der Friedhofsverwaltung. Der Kirchen-
vorstand kann Personen, die die Bestattung/Beisetzung 
leiten bzw. dabei gestaltend mitwirken sollen, ablehnen, 
wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche getan oder in ande-
rer Weise gegen die Würde eines Friedhofes verstoßen 
haben und eine Wiederholung für möglich bzw. wahr-
scheinlich gehalten wird. Ebenso kann der Kirchenvorstand 
Handlungen und Rituale bei der Bestattung/Beisetzung und 
Trauerfeier untersagen, wenn sie gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer Wei-
se gegen die Menschenwürde oder die Würde eines Fried-
hofes verstoßen. 

(3) Der Zeitpunkt der Bestattung/Beisetzung wird nach 
interner Regelung vom Kirchenvorstand, dem Pfarramt 
oder der Friedhofsverwaltung festgesetzt. Im Zweifelsfall 
entscheidet der Kirchenvorstand. Wünsche der Angehöri-
gen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 

§ 8 
Särge / Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von dieser Sargpflicht 
kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund 
vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, 
der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der 
Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermög-
licht. 

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist 
bei der Anmeldung der Bestattung die Zustimmung der 

Friedhofsverwaltung einzuholen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbe-
kleidung gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend. 

(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen 
verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen 
nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeig-
net sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeit 

(1) Die Ruhezeit ist die Dauer, während der grundsätzlich 
nicht in den Ruhebereich eines/einer Bestatte-
ten/Beigesetzten eingegriffen werden darf. 

(2) Die Ruhezeit für Leichen beträgt bei Verstorbenen ab 
dem 6. Lebensjahr 30 Jahre, in allen anderen Fällen 20 
Jahre. 

(3) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre. 
 

§ 10 
Ausgrabungen und Umbettungen 

(1) Die Totenruhe darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
Die Entscheidung über eventuelle Ausgrabungen und Um-
bettungen liegt jedoch nach den maßgeblichen Gesetzen 
und Vorschriften außerhalb der Befugnisse des Friedhofs-
trägers bei staatlichen Dienststellen (untere Gesundheits-
behörde, richterliche Anordnung). 
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(2) Sind nach diesen Bestimmungen Ausgrabungen ge-
nehmigt oder angeordnet worden, gelten für deren Ausfüh-
rung folgende Regelungen: 

1. Die beabsichtigte Graböffnung und Ausgrabung ist bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. 

2. Die von der zuständigen Behörde schriftlich ausgestell-
te Genehmigung zur Graböffnung und Ausgrabung ist 
der Friedhofsverwaltung vorzulegen. 

3. Die nutzungsberechtigte Person der Grabstätte hat 
eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass alle auf-
grund dieser Maßnahme entstehenden Kosten - dazu 
gehören auch die Kosten, die aufgrund dieser Ausgra-
bung durch eventuelle Beeinträchtigungen und Be-
schädigungen an Nachbargrabstätten oder Friedhofs-
anlagen entstehen - von ihr übernommen werden. 

4. Der Zeitpunkt der Ausgrabungsarbeiten ist mit der 

Friedhofsverwaltung abzustimmen. Die Arbeiten dür-
fen nur im Beisein und unter der Aufsicht einer dafür 
von der Friedhofsverwaltung benannten Person vorge-
nommen werden, die auch hinsichtlich Grablage, Ein-
haltung von Sicherheitsbestimmungen, Lagerung des 
Grabaushubs und sonstiger weiterer Friedhofsvor-
schriften weisungsbefugt ist. 

5. Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, 
ob Mitarbeiter des Friedhofes für die Durchführung der 
Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung stehen. Ansons-
ten hat die die Ausgrabung veranlassende Person 
selbst und auf eigene Kosten für Hilfskräfte zu sorgen. 
Die Bereitstellung von Arbeitsgerät ist mit der Fried-
hofsverwaltung abzustimmen. 

6. Sofern die Genehmigungsbehörde in ihrem Bescheid 
keine oder keine andere Bestimmung getroffen hat, 
sind die Arbeiten außerhalb der Öffnungszeiten des 
Friedhofes abschließend auszuführen. Sofern dies 
nicht eingehalten werden kann oder trotz Schließung 
ein tatsächlicher Zugang für Unbefugte möglich ist, 
sind rechtzeitig weiträumige Absperrmaßnahmen vor-
zunehmen und deren Einhaltung sicherzustellen. 

7. Die Grabstelle ist nach Abschluss der Arbeiten wieder 
ordnungsgemäß zu verfüllen und sämtliche an der 
Umgebung der Grabstelle oder an Friedhofseinrichtun-
gen entstandenen Beeinträchtigungen zu beseitigen. 
Hinsichtlich der Wiederherrichtung der Grabstätte und 
deren Gestaltung gelten die allgemeinen Bestimmun-
gen für den Friedhof bzw. den betroffenen Friedhofs-
bereich. 

(3) Bei Ausgrabungen aufgrund behördlicher oder richterli-
cher Anordnung ersetzt die Anordnungsverfügung den 
Genehmigungsbescheid nach Absatz 2 Ziffer 2. 

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch 
eine Ausgrabung und Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen 
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmun-
gen des neuen Grabfeldes dem nicht entgegenstehen. 
 
 

IV – Grabstätten 

§ 11 
Allgemeines 

11/01 - Geltungsbereich 
Diese nachfolgenden Bestimmungen haben für alle Grab-
stätten dieses Friedhofes Gültigkeit, sofern nicht in den 
speziellen Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten 
abweichende Regelungen festgelegt sind. 

11/02 - Grabstätte / Grabstelle 
(1) Eine Grabstätte ist ein bestimmter nach Lage und Grö-
ße festgelegter Teil des Friedhofes, der einer bestimmten 
nutzungsberechtigten Person für Bestattungs- und Beiset-
zungszwecke zur Verfügung steht. Eine Grabstätte bildet 
eine rechtliche Einheit und kann je nach Grabart aus einer 
oder mehreren Grabstellen bestehen. 

(2) Eine Grabstelle ist der für die jeweilige Belegung vor-
gesehene Teil einer Grabstätte. 

 

11/03 - Rechte an Grabstätten 
(1) Alle Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträ-
gers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungs-
rechte nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung verliehen. 
Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte kann jeweils nur 
einer einzelnen Person (Nutzungsberechtigte) zustehen, 
jedoch nicht mehreren Personen zugleich. 

(2) Rechte an einer neuen Grabstätte können nur beim 
Todesfall erworben werden und nur von Personen, die 
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Gebiet der 
Kirchengemeinde haben oder Personen mit den Vorausset-
zungen nach § 1 Abs. 2 bestatten bzw. beisetzen lassen 
wollen. Der Kirchenvorstand kann in besonderen Fällen 
Ausnahmen zulassen. Der Übergang bzw. die Übertragung 
bestehender Nutzungsrechte wird von dieser Ortsbindung 
nicht berührt. 

(3) Ein Anspruch auf Zuweisung des Nutzungsrechtes an 
einer Grabstätte einer bestimmten Grabart oder in be-
stimmter Lage besteht nicht. Maßgeblich sind die zur Ver-
fügung stehenden freien Grabstätten. Ebenso besteht bei 
bereits bestehenden Nutzungsrechten an Grabstätten kein 
Anspruch auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

(4) Für den Erwerb des Nutzungsrechtes werden Gebühren 
nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung 
erhoben.  

11/04 - Nutzungsrecht / Nutzungszeit 
(1) Das Nutzungsrecht beinhaltet Rechte und Pflichten der 
nutzungsberechtigten Person, die sich im Einzelnen aus 
den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung ergeben. Das 
Nutzungsrecht entsteht mit der Zulassung einer Bestattung 
bzw. Beisetzung in dieser Grabstätte, ansonsten aufgrund 
einer entsprechenden schriftlichen Bestätigung (Grabur-
kunde/Gebührenbescheid/…) der Friedhofsverwaltung. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer 
Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

(2) Die Nutzungszeit ist die Zeit, für die ein Nutzungsrecht 
an einer Grabstätte besteht. 

(3) Die Dauer der Nutzungszeit, die Möglichkeiten zu deren 
Verlängerung sowie die sich aus dem Nutzungsrecht erge-
benden Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten 
Personen sind in den Bestimmungen zu den jeweiligen 
Grabarten geregelt.  

11/05 - Übergang / Übertragung von Nutzungsrech-
ten 
(1) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzei-
ten ihr Nutzungsrecht auf eine der in § 11/08 Abs. 2 ge-

nannten Personen übertragen. Zur Rechtswirksamkeit der 
Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen 
und der vorgesehenen neuen nutzungsberechtigten Person 
sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich. 

(2) Für eine Nachfolge im Nutzungsrecht nach dem Tode 
der nutzungsberechtigten Person soll diese der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welche ihrer berechtig-
ten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 
übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung 
des Rechtsnachfolgers oder der Rechtsnachfolgerin ist 
beizubringen. 

(3) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, 
auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht mit dem Zeitpunkt des 
Todes an die nach § 11/08 Abs. 2 berechtigten Angehöri-
gen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht 
das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der 
jeweils ältesten Person zu. Ist der Rechtsnachfolger bzw. 
die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nut-
zungsrecht zu behalten, so kann er bzw. sie das Nutzungs-
recht auf eine andere der in § 11/08 Abs. 2 genannten 
Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund seines bzw. ihres 
jetzt erhaltenen Nutzungsrechts nun berechtigt geworden 
ist. Für die Übertragung gilt Abs. 1 entsprechend. 

(4) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, die Rich-
tigkeit von Erklärungen über familiärer Zusammenhänge 
und angeblich getroffene Vereinbarungen zu überprüfen; 
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etwaige daraus entstehende Streitigkeiten sind zwischen 
den betroffenen Personen zu regeln. Bei unklarer Rechtsla-
ge kann die Friedhofsverwaltung über die betroffene Grab-
stätte ein vorläufiges Verfügungsverbot bis zur Klärung der 
Rechtsverhältnisse verhängen. 

11/06 - Grabmaße 
(1) Die Größe der Grabstätten und Grabstellen ergibt sich 
aus den Bestimmungen der jeweiligen Grabart und aus 
einem eventuellen Gestaltungsplan des Friedhofes. Es 
handelt sich dabei stets um die Maße für neu anzulegende 
Grabstätten und Grabstellen. Wo diese Maße bei bestehen-
den Grabstätten und Grabstellen nicht erreicht werden, 
bleibt es bei den bisherigen Grabmaßen, sofern diese im 
Einzelfall vertretbar sind. 

(2) Die Mindesttiefe eines Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, 
von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die 
Gräber für Erdbestattungen müssen durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände voneinander getrennt sein.  

(3) Bei der Anlegung der Grabstätte, insbesondere bei der 
Anbringung einer festen Einfassung oder dem Aufstellen 
eines Grabmales, sind die Gestaltungsvorschriften und der 
Gestaltungsplan zu beachten. Im Zweifelsfall sind die Ab-
messungen der Grabstätte mit der Friedhofsverwaltung 
abzustimmen. Bei falscher Anlegung der Grabstätte ohne 
eine derartige Abstimmung oder bei einer Anlegung entge-
gen evtl. erhaltener Anweisungen kann eine Änderung oder 
Beseitigung der angebrachten Anlagen entsprechend § 18 
Abs. 2 verlangt werden. 

11/07 - Ausheben der Gräber 
(1) Gräber dürfen nur mit Auftrag der Friedhofsverwaltung 
und nur von Personen bzw. Dienstleistern ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür vom Kirchenvorstand bzw. der 
Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind. Even-
tuell ortsübliche ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe oder 
dergleichen gilt dabei grundsätzlich als zugelassen, sofern 
eine gemäß Satz 1 benannte Person die verantwortliche 
Aufsicht führt. 

(2) Vor Beginn der Arbeiten zum Ausheben des Grabes hat 
die nutzungsberechtigte Person eventuelles Zubehör der 
Grabstätte (Grabmal, Einfassung, bauliche Anlagen) auf 
ihre Kosten entfernen zu lassen. Über den Umfang bzw. 
das Erfordernis entscheidet die nach Abs. 1 verantwortliche 
Person, im Zweifelsfall die Friedhofsverwaltung. Kommt die 
nutzungsberechtigte Person dieser Verpflichtung nicht 
nach, kann die Friedhofsverwaltung diese Arbeiten auf 

Kosten der nutzungsberechtigten Person ausführen lassen 
oder das Ausheben des Grabes und damit ggfs. den vorge-
sehenen Bestattungstermin zurückstellen. Ein Anspruch 
auf unbeschädigte Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht. 

(3) Für die vorübergehende Lagerung des Grabaushubes 
anlässlich einer Bestattung können bei Bedarf benachbarte 
Grabstätten in Anspruch genommen werden. Dort vorhan-
dene Bepflanzung kann zu diesem Zweck kurzfristig ent-
fernt, pflanzengerecht gelagert und anschließend wieder 
eingebracht werden. Die betroffene nutzungsberechtigte 
Person hat diese vorübergehende Beeinträchtigung ihrer 
Grabstätte zu dulden. 

11/08 - Bestattungs-/Beisetzungsberechtigte 
(1) Je Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder 
eine Asche bestattet bzw. beigesetzt werden, sofern sich 
aus den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung zu be-
stimmten Grabarten keine anderen Regelungen ergeben. 
Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig bei oder kurz 
nach der Geburt verstorbenes Kind oder zwei bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr verstorbene Kinder - auch Fehl-
geborene und Ungeborene - dürfen zusammen in einer 
Grabstelle bestattet bzw. beigesetzt werden.  

(2) In einer Grabstätte dürfen die nutzungsberechtigte 
Person und folgende ihrer Angehörigen bestattet bzw. 
beigesetzt werden: 
a) Ehegatte/in sowie Lebenspartner/in nach dem Gesetz 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft 
b) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten 
c) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Mütter 

oder Väter 
d) Eltern 
e) Geschwister 
f) Stiefgeschwister 
g) die nicht unter Buchst. a) bis f) fallenden Erben 

(3) Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 
Person, welche der berechtigten Personen bestattet bzw. 
beigesetzt wird. Kann nach dem Tode einer nach a) bis g) 
berechtigten Person die Entscheidung der an der Grabstät-
te nutzungsberechtigten Person nicht rechtzeitig vor der 
Bestattung bzw. Beisetzung erlangt werden, so ist die 
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berech-
tigt, die Bestattung bzw. Beisetzung im angenommenen 
Sinne der nutzungsberechtigten Person zuzulassen oder - 
wenn Zweifel an dieser Annahme bestehen - abzulehnen. 
Die nutzungsberechtigte Person kann diese Entscheidung 
der Friedhofsverwaltung später nicht anfechten. Die Be-
stattung bzw. Beisetzung anderer, auch nichtverwandter 
Personen bedarf eines Antrages der nutzungsberechtigten 
Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

11/09 - Arten von Grabstätten 

Folgende Arten von Grabstätten werden unterschieden: 
 Reihengrabstätten (§ 12)  
 Wahlgrabstätten (§ 13)  
 Gemeinschaftsgrabstätten (§ 14)  

In allen Grabarten für Särge können Kindersarggrabstätten 
für bis zum vollendeten 5. Lebensjahr verstorbene Kinder 
sowie für fehlgeborene und ungeborene Kinder eingerichtet 
werden.  
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

-entfällt- 

 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen gewisse 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Lage, Größe und Dauer des 
Nutzungsrechts im Rahmen der durch diese Friedhofsord-
nung vorgegebenen Bestimmungen bestehen. 

(2) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren 
Grabstellen vergeben als … 
a) Sargwahlgrabstätte, 

je Grabstelle zur Bestattung einer Leiche von Verstor-
benen ab dem 6. Lebensjahr oder 2 Kinderleichen bis 
zum 6. Lebensjahr (gilt auch für Tot- und Ungeborene), 

zusätzlich in jedem Fall zur Beisetzung von bis zu 2 
Aschen; die Bestattung von Leichen ist nicht mehr 
möglich, wenn durch das Ausheben des Grabes der Ru-
hebereich einer bereits beigesetzten Asche oder bestat-
teten Kinderleiche gestört würde. 

b) Urnenwahlgrabstätte, 
je Grabstelle zur Beisetzung von bis zu 2 Aschen, 

c) Rasenwahlgrabstätte 
für Särge bzw. Urnen entsprechend den vorstehenden 
Bestimmungen zu a) bis b). Die nachträgliche Um-
wandlung von Grabstätten gemäß a) bis b) in eine ent-
sprechende Rasenwahlgrabstätte ist grundsätzlich mög-
lich, erfordert aber die Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. 

(3) Die Maße betragen für Sargwahlgrabstätten 2,00 m 
mal 0,90 m, und für Urnenwahlgrabstätten 1,00 m mal 
0,90 m; die Maße gelten entsprechend auch für Rasen-
wahlgrabstätten. 

(4) Hinsichtlich der Gestaltung der Grabstätten sind die 
Bestimmungen des Abschnittes V maßgebend. 

(5) Die Dauer eines erstmalig verliehenen Nutzungsrechts 
beträgt bei Sargwahlgrabstätten 30 Jahre, bei Urnenwahl-
grabstätten 20 Jahre, jeweils vom Tage der Verleihung an 
gerechnet; sie gilt jedoch in allen Fällen der Beendigung im 
Ablaufjahr stets bis zum Jahresende. 

(6) Die erforderlichen Ruhezeiten in einer Grabstätte be-
stimmen die Dauer der Nutzungszeit. Daher verlängern 
sich durch jede Bestattung bzw. Beisetzung innerhalb der 
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Grabstätte die evtl. nicht ausreichende Nutzungszeit und 
damit auch das Nutzungsrecht bis zum Ablauf der längsten 
Ruhezeit, und zwar für die gesamte Grabstätte. 

(7) Über die nach Abs. 6 erforderliche Nutzungszeit hinaus 
kann das Nutzungsrecht - mit Ausnahme der Fälle nach § 3 
Abs. 2 - auf Antrag der nutzungsberechtigten Person um 
Zeiträume von jeweils 5 Jahren (5, 10, 15 Jahre usw.) 
verlängert werden, jedoch jeweils höchstens um die Zeit 
eines neuen Nutzungsrechtes gem. Abs. 5. Die Friedhofs-
verwaltung ist nicht verpflichtet, bei Ablauf des Nutzungs-
rechts zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsan-
trages aufzufordern. Der Kirchenvorstand kann in begrün-
deten Fällen - z.B. bei planerischen oder gestalterischen 
Maßnahmen - Grabstätten von der Verlängerung aus-
schließen, die Verlängerung zeitlich begrenzen oder von 
der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen abhängig 
machen. 

(8) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten ohne aktive 
Ruhezeiten kann jederzeit zurückgegeben werden, an 
teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
zeit. Die Rückgabe ist grundsätzlich nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig; die Friedhofsverwaltung kann Aus-
nahmeregelungen treffen. Bei der Rückgabe von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf 
irgendwelche Gebührenerstattung. Der Kirchenvorstand 
kann in Härtefällen Ausnahmen beschließen. 

 

§ 14 
Gemeinschaftsgrabstätten 

-entfällt- 
 
 

V - Anlage und Pflege der Grabstätten 

Dieser Abschnitt V gilt für alle Grabstätten des Friedhofes, 
sofern nicht für bestimmte Grabarten oder Friedhofsberei-
che ausdrücklich abweichende Bestimmungen gefasst sind. 
 

§ 15  
Anlegungsgrundsätze 

(1) Grabstätten sind innerhalb von 6 Monaten nach der 
Belegung durch die nutzungsberechtigte Person als Grab-
stätte erkennbar herzurichten und zumindest für die Dauer 
bestehender Ruhezeiten angemessen instand zu halten. 
Die Art der Herrichtung wird in den Bestimmungen der 
jeweiligen Grabart geregelt. Werden Nutzungsrechte ohne 
sofortige Belegung im Voraus erworben oder überschreitet 
das Nutzungsrecht den Ablauf aller Ruhezeiten, ist diese 
Herrichtung bzw. Erhaltung als erkennbare Grabstätte 
nicht zwingend erforderlich; der Kirchenvorstand kann für 
die Pflege derartiger Flächen jedoch besondere Gebühren-
regelungen treffen.  

(2) Grabstätten sind so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamt-
anlage gewahrt werden. Grabstätten sind ebenerdig anzu-
legen, allenfalls geringfügig höher als das Niveau der an-
grenzenden oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte 
Grabhügel sind nicht zulässig. 

(3) Bei der Anlegung einer Grabstätte darf die zulässige 
Grabstättengröße nicht überschritten werden. Gärtnerische 
und sonstige Anlagen außerhalb dieser Abmessungen sind 
den Inhabern von Grabnutzungsrechten nicht gestattet, 
sondern ausschließlich dem Friedhofsträger vorbehalten.  

(4) Grabeinfassungen können aus natürlichen Pflanzen 
oder festem Material bestehen, sofern in besonderen Ge-
staltungsvorschriften bestimmter Grabarten oder Fried-
hofsbereiche nicht etwas Anderes bestimmt ist. Natürliche 
Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grabab-
messungen und möglichst niedrig zu halten. 

(5) Feste Grabeinfassungen sind nur aus Naturstein zuge-
lassen. Sie sollen in Material und Gestaltung eine harmoni-
sche Einheit mit einem eventuellen Grabmal bilden. Bei 
Neubelegungen wird die Längsseite der Einfassung ent-
sprechend der dieser Friedhofsordnung anliegenden Liste 

über die verbindlichen Seitenmaße auf 1,50 m bis 2,00 m 

pro Grabstätte begrenzt.  

(6) Grabvollabdeckungen und -teilabdeckungen aus festem 
Material - das sind Grabplatten oder auch Abdeckungen 
mit Kies oder Splitt - sind unerwünscht. Sollen solche Ab-
deckungen trotzdem aufgebracht werden, dürfen diese nur 
aus Naturstein bestehen. Abdeckungen mit anderen festen 
Materialien sind nicht zugelassen. Beim Belegen der Grab-
stätte mit Kies oder Splitt anstelle einer Bepflanzung darf 
kein luft- und wasserundurchlässiger Unterbau angelegt 
werden. 

(7) Rasengrabstätten werden von der Friedhofsverwaltung 
eingeebnet und als Rasenfläche hergerichtet. Die Pflege 
der Rasenfläche obliegt der Friedhofsverwaltung. Bei einer 
Umwandlung in eine Rasengrabstätte gem. § 13, 2c obliegt 
das Abräumen und Einebnen der nutzungsberechtigten 
Person; sie kann bei Kostenübernahme die Friedhofsver-
waltung damit beauftragen. 

(8) Die Rasengrabstätte ist je Grabstelle mit einem Grab-
mal oder einer bündig in den Rasen eingelassenen liegen-
den Grabplatte zu versehen. Die Platte darf höchstens eine 
Länge von 70 cm sowie eine Breite von 70 cm haben. Die 
Beschriftung ist einzugravieren; erhabene Buchstaben sind 
nicht zulässig. Bei gem. § 13, 2c umgewandelten Grabstät-
ten kann ein vorhandenes Denkmal bestehen bleiben, 
sofern es den Anforderungen an die Standsicherheit ge-
nügt. Bei Entfernen eines solchen Denkmales ist zumindest 
eine Grabplatte nach Satz 1 anzubringen. Geschieht dies 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach Einebnung der Grab-
stätte, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person eine Grabplatte nach Satz 1 
anbringen lassen. 

(9) Das Ablegen von Grabschmuck auf einer Rasengrab-
stätte ist nicht zulässig. Er kann von den Friedhofsmitar-
beitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung 
ist dabei zur Aufbewahrung abgeräumter Gegenstände 
(z.B. Pflanzschalen und dergl.) nicht verpflichtet. 

 
§ 16 

Grabpflege, Grabbepflanzung, Grabschmuck 

(1) Für die Anlage und Pflege der Grabstätten sind die 
jeweils nutzungsberechtigten Personen zuständig; die 
Anlage und Pflege der Rasengrabstätten und Gemein-
schaftsgrabstätten obliegt der Friedhofsverwaltung. Der 
Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, Vorkehrungen zur 
Verhütung von Schäden durch fremde Personen und durch 
Tiere zu treffen. 

(2) Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt wer-
den, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von 
Bäumen ist nicht gestattet. Sträucher dürfen nur ange-
pflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von ca. 
1,20 m nicht überschreiten werden. Ansonsten sind sie bei 
Überschreiten auf diese Höhe zurückzuschneiden oder zu 
entfernen. Die Bepflanzung darf seitlich nicht über die 
Grabstättengröße hinauswachsen. Sind auf einer Grabstät-
te ausnahmsweise z.B. mit Zustimmung des Kirchenvor-
standes oder aufgrund früherer Zulässigkeit oder Duldung 
Bäume oder Büsche vorhanden, die die vorstehend festge-
legte maximale Höhe überschreiten, andererseits aber das 
Gesamtbild des Friedhofes entscheidend prägen, kann der 
Kirchenvorstand die Rechte an solche Grabstätten mit 
Einschränkungen belegen, indem diese Objekte nur mit 
Zustimmung des Kirchenvorstandes entfernt oder ent-
scheidend verändert werden dürfen. 

(3) Grabbepflanzung und Grabschmuck dürfen nur aus 
natürlichen Pflanzen bestehen. Kunststoffe und sonstige 
nicht verrottbare Stoffe dürfen in Kränzen, Gebinden und 
Gestecken und in sonstigem Grabschmuck sowie bei Pflan-
zenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwandt werden bzw. sie dürfen ebenso wie Verpa-
ckungsmaterial und Transportbehälter aus diesen Stoffen 
(z.B. Tragebeutel, Paletten, Töpfe u.ä.) nicht in die Fried-
hofsabfälle gelangen, sondern sind mitzunehmen, soweit 
keine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit angeboten 
wird. Verpackungsmaterial und Transportbehälter aus 
diesen Stoffen (z.B. Tragebeutel, Paletten, Töpfe, u.ä.) 
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dürfen nicht in die Friedhofsabfälle gelangen, sondern sind 
wieder mitzunehmen. Die Verwendung von Pflanzenschutz- 
und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln für Grabmale und 
andere Anlagen ist nicht gestattet. Unansehnliche Behälter 
für Schnittblumen wie z.B. Blechdosen, Glasbehälter und 
Flaschen o.ä. sollen möglichst nicht verwandt werden; sie 
sind zumindest durch Einlassen in die Erde unsichtbar zu 
halten. Zu entfernende Pflanzen und unansehnlich gewor-
dener Grabschmuck sind an den dafür vorgesehenen Plät-
zen abzulegen. Eine evtl. vorgesehene Abfallsortierung ist 
zu beachten. 

 
§ 17 

Vernachlässigung 

(1) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entspre-
chend angelegt oder über einen längeren Zeitraum oder 
wiederholt derart in der Pflege vernachlässigt, dass der 
Gesamteindruck dieses Friedhofsbereiches darunter leidet, 
oder wachsen Pflanzen über die Größe der Grabstätte hin-
aus oder wird die zulässige Höhe der Bepflanzung über-
schritten, hat die nutzungsberechtigte Person nach schrift-
licher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer gesetzten Frist in Ordnung zu bringen.  

(2) Werden die beanstandeten Mängel nicht in der gesetz-
ten Frist beseitigt, kann die Friedhofsverwaltung die Beein-
trächtigungen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person 
beseitigen oder die Grabstätte einebnen und begrünen 
lassen. Die Pflege solcher eingeebneter und begrünter 
Grabstätten erfolgt bis zu einer möglichen Neuanlegung 
durch die nutzungsberechtigte Person durch den Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Person. Grab-
male werden dabei nach Möglichkeit unter Beachtung der 
an die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen erhal-
ten. Der Kirchenvorstand ist darüber hinaus berechtigt, das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte ohne Entschädigung 
einzuschränken oder bei nicht belegten Grabstätten auch 
zu entziehen, sofern die nutzungsberechtigte Person unter 
Darlegung der Gründe und unter Fristsetzung hierauf hin-
gewiesen wurde. 

(3) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 
eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem kann die 
unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hin-
weisschild auf der Grabstätte aufgefordert werden, sich mit 

der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleiben 
die öffentliche Aufforderung oder der Hinweis auf der 
Grabstätte länger als 3 Monate unbeachtet, kann die 
Friedhofsverwaltung entsprechend Abs. 2 verfahren. 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck kann entspre-
chend den Bestimmungen der Abs. 2 und 3 verfahren 
werden. 
 

VI - Grabmale und andere Anlagen 

§ 18 
Errichtung und Änderung 

(1) Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Ge-
nehmigung des Kirchenvorstandes errichtet oder verändert 
werden. Die Genehmigung ist vor Aufstellung oder Ände-
rung beim Kirchenvorstand schriftlich zu beantragen. Dem 
Antrag ist eine Zeichnung in einem geeigneten Maßstab 
beizufügen, aus der im Besonderen die Anordnung von 
Schrift und Symbol sowie alle wesentlichen Teile erkennbar 
sind. Die Erteilung der Genehmigung setzt die Beachtung 
der Bestimmungen über die Gestaltung und Standsicher-
heit von Grabmalen - § 19 - voraus. Die Genehmigung ist 
während der Arbeiten auf dem Friedhof mitzuführen und 
auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Genehmigung ist nicht 
erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal 
anlässlich einer weiteren Belegung lediglich zusätzliche 
Angaben in gleicher Ausführung wie die vorhandene Be-
schriftung angebracht werden sollen. 

(2) Die Kirchengemeinde empfiehlt, nach Möglichkeit nur 

Grabmale mit einer unabhängigen Zertifizierung (z.B. ein 

Fair-Handels-Siegel, Rugmark-Siegel oder XertifiX-Siegel) 
aufzustellen, die bestätigt, dass das Produkt nicht mittels 
ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 
182 hergestellt oder bearbeitet wurde. 

(3) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder ver-
änderten Grabmals nicht der genehmigten Zeichnung und 
ist sie auch nicht genehmigungsfähig, setzt der Kirchen-
vorstand der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. 
Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist kann der Kirchen-
vorstand das Grabmal auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person entfernen lassen. Gleiches gilt auch bei nicht 
ordnungsgemäßer Gründung und Befestigung des Grabma-
les. Die nutzungsberechtigte Person hat keinen Anspruch 
auf Erstattung oder sonstige Entschädigung für etwaige vor 
Erteilung der Genehmigung oder in Abweichung von der 
Genehmigung erbrachte Leistungen. Die Bestimmungen § 
20 Abs. 3 gelten entsprechend. 

(4) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen bauli-
chen Anlagen - ausgenommen feste Grabeinfassungen im 
üblichen Umfang, sofern nicht besondere gestalterische 
Bestimmungen dem entgegenstehen - bedarf ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung des Kirchenvorstan-
des. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.  
 

§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit 

(1) Grabmale und andere Anlagen sind so zu gestalten, 
dass sie keine Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder 
Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Sie 
dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in 
anderer Weise gegen die Menschenwürde und die Würde 
eines Friedhofes richten. Dies gilt gleichermaßen auch für 
eventuelle Symbole. Werkstattbezeichnungen dürfen nur 
unten an der Seite oder Rückseite in unauffälliger Weise 
angebracht werden. Bei der Größe der Grabmale ist auf die 
Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnis-
mäßig große Grabmale sind zu vermeiden. Das Grabmal 
soll sich harmonisch in das Gesamtbild des betroffenen 
Friedhofsbereiches eingliedern. Grabmale aus anderen 
Materialien als Naturstein (z.B. aus Zementmasse, Glas, 
Porzellan, Emaille, Blech, usw.) sind nicht gestattet. Grab-
male, Stelen und Kreuze aus Holz sind zugelassen, sofern 
sie nur mit Holzimprägnierung behandelt werden. Schmie-
deeiserne Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur in Grau-

tönen bzw. schwarz gestrichen werden. 

(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen ver-
kehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach 
den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren 
und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-
zen oder sich senken können. Maßgebendes Regelwerk zur 
Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die 
aktuelle Fassung der „Richtlinie des Bundesinnungsverban-
des des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauer-
handwerks (BIV)“. Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, 
Erstellung, Ausführung und jährliche Prüfung der Grabmal-
anlagen.  

(3) Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind dauernd 
in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. Hierfür ist die 
nutzungsberechtigte Person verantwortlich. Erscheint die 
Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder 
Teilen davon gefährdet, ist die für die Unterhaltung ver-
antwortliche nutzungsberechtigte Person verpflichtet, un-
verzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person für den Einzelfall geeignete Sicherungsmaß-
nahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabma-
len). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 
festgesetzten angemessenen Frist beseitigt, ist die Fried-
hofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen 
oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person zu entfernen. Ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Be-
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kanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für 
die Dauer von einem Monat.  
 

§ 20 
Entfernung 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf der 
Nutzungszeit nur mit vorheriger Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung entfernt werden.  

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit sind Grabmale und sons-
tige Anlagen innerhalb einer Frist von 3 Monaten, spätes-
tens jedoch innerhalb einer nach Aufforderung durch die 
Friedhofsverwaltung gesetzten Frist durch die bisherige 
nutzungsberechtigte Person von der Grabstätte und vom 
Friedhof zu entfernen. Dazu gehören insbesondere auch 
Fundamente und eventuelle sonstige nicht sichtbare Teile 
baulicher Anlagen. Ausgenommen bleiben Grabmale und 
Anlagen, die gemäß § 21 für den Friedhof bzw. die Allge-
meinheit als erhaltenswert festgestellt worden sind. Nach 
Ablauf dieser Fristen kann der Kirchenvorstand die Räu-
mung der Grabstätte und Entfernung der Grabmale und 
sonstigen Anlagen auf Kosten der bisher nutzungsberech-
tigten Person veranlassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte 
für die Dauer von drei Monaten.  

(3) Die Friedhofsverwaltung ist zur Aufbewahrung solcher 
abgeräumter Grabmale und sonstiger Anlagen nicht ver-
pflichtet. Der Friedhofsträger hat keinen Ersatz für diese 
Grabmale und sonstige Anlagen zu leisten. 

 

§ 21 
Grabmale mit Denkmalwert 

Grabmale mit allgemeinem Denkmalwert werden nach 
Möglichkeit von der Kirchengemeinde erhalten. Einzelfälle 
werden durch Kirchenvorstandsbeschluss festgestellt. 
 

§ 22 
Grabgewölbe 

Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht 
gebaut werden. Sind solche Anlagen bei Inkrafttreten die-
ser Ordnung vorhanden, so sind sie von der nutzungsbe-
rechtigten Person in einem ordnungsgemäßen und ver-
kehrssicheren Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen dieser Ordnung über 
Mängel an Grabmalen und deren Beseitigung entspre-

chend. 

 

VII - Leichengebäude/Trauerräume 

§ 23 
Leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zu 
deren Bestattung oder Überführung an einen anderen Ort. 

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. 

Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier geschlossen werden. 

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im 
Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutz-
gesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeit-
punkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem be-
sonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftli-
cher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöff-
net werden. 
 

§ 24 
Friedhofskapelle 

-entfällt- 
 

§ 25 
Trauerfeier in der Kirche 

(1) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde und 

für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes 
Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
in Deutschland e.V. angehörenden Kirche oder kirchlichen 
Gemeinschaft waren, steht für die Trauerfeier die Kirche 
zur Verfügung.  

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen. Die Bestimmungen des § 7 sind sinngemäß anzu-
wenden. 

(3) Die Aufstellung des Sarges kann versagt werden, wenn 
die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes an einer 
nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krank-
heit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn 
Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

(4) Der Kirchenvorstand kann in Abstimmung mit dem 
Pfarramt bei fehlenden Voraussetzungen nach Abs. 1 in 
begründeten Fällen Ausnahmen für die Benutzung der 
Kirche zulassen. 
 

VIII - Schlussbestimmungen 

§ 26 
Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
werden Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsge-
bührenordnung erhoben.  

 
§ 27 

Übergangsvorschriften 

Diese Ordnung gilt für alle bestehenden Nutzungsrechte. 

 
§ 28 

Inkrafttreten 

Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Bestimmungen bis-
heriger Friedhofsordnungen der Kirchengemeinde außer 
Kraft, soweit in § 27 keine besondere Regelung erfolgt ist. 
 
 

 
Ausfertigung und kirchenaufsichtliche Genehmigung: 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wurde beschlossen 
durch den Kirchenvorstand der Ev.-luth. St. Bartholomäus-
Kirchengemeinde Dornum am 24.03.2015. 

Sie wird hiermit ausgefertigt und gilt gemäß § 66 Abs. 7 
der Kirchengemeindeordnung als kirchenaufsichtlich ge-
nehmigt. 
 
Für den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises 
Norden:  

 

Aurich, den 20.04.2015 

Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich  
Im Auftrage 

   gez. Unterschrift 

gez. Unterschrift 
 

 

Hinweise: 

Amtliche Bekanntmachung:  
  

Amtsblatt für den Landkreis Aurich und für die Stadt  
 Emden Nr. 16 vom 30.04.2015 
 
Bekanntmachungshinweis: 
  

Ostfriesischer Kurier vom 02.05.2015 
  
 

  



Anlage zu § 15 der Friedhofsordnung 
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